
Auszug aus dem Strassengesetz (SG) vom 04. Juni 2008 (BSG 732.11) 

 

Art. 68 

Gesteigerter Gemeingebrauch 
1  Jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung einer öffentlichen Strasse ist 
bewilligungspflichtig. Das zuständige Gemeinwesen kann bestimmte Nutzungen für 
bewilligungsfrei erklären. 
2  Das zuständige Gemeinwesen erteilt die Bewilligung, wenn nicht überwiegende öffentliche 
oder private Interessen entgegenstehen. Die Bewilligung ist befristet und kann mit Auflagen und 
Bedingungen versehen werden. 
3  Die Bewilligung kann entschädigungslos geändert oder entzogen werden, wenn sich die 
Verhältnisse geändert haben oder wenn Vorschriften, Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt 
werden. 

Art. 69 

Werkleitungen 
1  Werkleitungen benötigen eine Bewilligung nach Artikel 68. Die Bewilligung ist in der Regel 
unbefristet. 
2  Werkleitungen sind möglichst ausserhalb der Fahrbahn zu verlegen und so zu erstellen und 
zu unterhalten, dass sie den Verkehr nicht gefährden. 
3  Erfordern Bauarbeiten an der Strasse eine Anpassung oder Verlegung der Werkleitungen, ist 
die Werkleitungseigentümerin oder der Werkleitungseigentümer verpflichtet, die Leitungen auf 
eigene Kosten anzupassen oder zu verlegen. 
4  Verursacht die Rücksichtnahme auf Leitungen Mehrkosten beim Bau oder Unterhalt von 
Strassen, trägt die Werkleitungseigentümerin oder der Werkleitungseigentümer diese 
Mehrkosten. 
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